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Marginalie

Erlass,

Quartierplan-
Bestandteile

Zweck

Tiele

Reglementsbestimmung

Erlass

Die Einwohnergemeinde Reinach-erlässt, gestützt auf gg 2 - 7 und 55 37 ff,
des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) vom 8. Januar 1998
die Quartierplan-Vorsihriften ,, Mischeli-Cgnter", bestehend aus dem Quar-
tierplan-Reglement (QPR) und dem Quartierplan (QP) im Massstab J.:500.

Ei t Zweck, Ziele und Geltungsbereich der
Planung

Die Quartierplanung " Mischeli-Center" bezweckt in Ergänzungzu g 37 Abs.
1 RBG die Herstellung der planerischen Voraussetzungen zur Weiterentwick-
lung des bestehenden Einkaufszentrums sowie zur Mobilisierung von sied-
lungsinternen Nutzungsreserven auf Grundlage eines städtebaulichen Ge-
samtkonzepts.

Mit dieser Quartierplanung werden im Wesentlichen folgönde Ziele verfolgt:

a. Städtebauliche Weiterentwicklung des bestehenden Einkaufszentrums
mit einer ergänzenden Wohnnutzung;

b. Optimierung und Neuorganisation der Ladenflächen des bestehenden
Einkaufszentrums;

c. Sicherstellung einer attraktiven und ökologisch wertvollen Aussen-
raumgestaltung unter Aufwertung der bestehenden Aussenräume;

d. Neuorganisation der arealinternen Erschliessung und Anlieferung;

e, sicherstellung einer nachhaltigen, energieeffizienten Bauweise für Neu-
bauten.
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Marginalie

Geltungsbereich

Nutzungsart

Definition der baulichen

Nutzung

Nutzungsmass für
Hauptbauten

Nutzungstransporte

Reglementsbestimmung

3 Die Quartierplan-Vorschriften gelten für das Areal innerhalb des Quartier-
plan-Perimeters, Planelemente ausserhalb des Quartierplan-Periineters ha-

ben lediglich orientierenden Charakter,

g 2 Art und Mass der baulichen Nutzung

Für das Quartierplan-Areal werden die Wohn- und Geschäftsnutzung gemäss

5 21 Abs. 2 RBG und die Lärmempfindlichkeitsstufe II nach Art, 43 Abs. 1
lit. b LSV festgelegt, Im Baubereich A ist keine Wohnnutzung zulässig.

Das Mass der baulichen Nutzung wird mit der Bruttogeschossfläche (BGF)

gemäss 5 49 Abs. 2 und 3 RBV berechnet. Die BGF entspricht der Geschoss-

fläche (GF) nach SIA 416, wobei die unterirdischen Flächen sowie Dachauf-

bauten für haustechnische Anlagen nicht angerechnet werden. Als unterir-
disch gelten unterirdische Autoeinstellhallen und sämtliche weiteren Unter-
geschosse, welche unter dem gewachsenen Terrain liegen.

Die maximal zulässige Bruttogeschossfläche (BGF) innerhalb der Bauberei-

che für Hauptbauten beträgt insgesamt 12'000 m2 BGF. Diese Gesamtfläche

wird nach Baubereich in folgende Masse aufgeteilt:

Baubereich A: 3'700 m2 BGF

Baubereich 81: 2'600 m2 BGF

Baubereich 82: 2'600 m2 BGF

Baubereich 83: 3'100 m2 BGF

Die maximal zulässige Fläche für Verkaufsnutzungen beträgt insgesamt

2'300 m2 (Nettoladenfläche).

4 Verschiebungen von Bruttogeschossflächen zwischen den Baubereichen sind

im Umfang von max, 10 o/o pro Baubereich zulässig, sofern das Gesamtkon-

zept nicht nachteilig beeinflusst wird.
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Marginalie

Nutzungsmass für
Nebenbauten

Lage der Bauten

Baubereiche für
Hauptbauten

Nebenbauten

Unterirdische Bauten
und Bauteile

Reglementsbestimmung

Als Nebenbauten gelten eingeschossige und unbeheizte Bauten, welche
nicht einer Wohn- oder Geschäftsnutzung dienen. Die Summe aller Grund-
flächen für Nebenbauten im Quartierplan-Areal darf das Mass von 50 mz
nicht überschreiten.

5 3 Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten
1 Für die Lage und Dimensionierung der Bauten und Anlagen sind der Quar-

tierplan sowie die nachstehenden Bestimmungen massgebend.

Die Hauptbauten sind innerhalb der im Quartierplan definierten Baubereiche
anzuordnen, Balkone und Vordächer dürfen die Baubereiche um max. 1.5 m
überragen. Für die dem strassenraum zugewandten Fassaden beschränkt
sich die zulässige Überragung auf max. 50 o/o der jeweiligen Fassadenlänge.

Nebenbauten können in Beachtung der Abstands- und Baulinien bzw, von
5 54 RBV und g 57 RBV sowie der Bestimmungen zum Nutzungsmass für
Nebenbauten gemäss g 2 Abs, 5 QPR und der Bestimmungen zum Aussen-
raum gemäss 5 4 QPR im gesamten QP-Areal platziert werden. sie dürfen
auch als Anbauten an das Hauptbauvolumen realisiert werden und sind zu-
rückhaltend zu gestalten

Nebenbauten sind als Teil des Aussenraumes im umgebungsplan darzustel-
len bzw. nachzuweisen und einem Gesamtkonzept entsprechend zu gestal-
ten.

unterirdische Bauten und Bauteile sind so zu konzipieren, dass sie nach aus-
sen nicht in Erscheinung treten und das bauliche, betriebliche und aussen-
räumliche Gesamtkonzept nicht beeinträchtigen.
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Marginalie

Dachform 5

Gebäudehöhe

Technische Bauteile

auf dem Dach

Absturzsicherungen,
Geländer und

Brüstungen

Reglementsbestimmung

Die Hauptbauten sind mit einem Flachdach zu erstellen. Die Dachflächen der
Hauptbauten sind zu begrünen, soweit sie nicht als gemeinschaftliche Aus-

serrraumfläche gemäss $ 4 Abs. B QPR dienen. Begrünte Dachflächen kön-
nen zur Erstellung von Anlagen zur Energiegewinnung genutzt werden.

Nebenbauten sind mit einem Flachdach oder einem flachen Pultdach (max.

50 Neigung) zu erstellen und zu begrünen,

Die maximal zulässige Gebäudehöhe wird im Quartierplan mittels Angabe in

Meter über Meer (m ü. M.) festgelegt, Die Gebäudehöhe wird bis Oberkante

des fertigen Dachrandes gemessen.

Nebenbauten düden eine Gebäudehöhe von 2.8 m ab gestaltetem Terrain

nicht überschreiten.

Technische Bauteile wie Oberlichter, Lüftungsbauteile, Wärmeerzeugungs-

und Rückkühlungskomponenten, sowie Anlagen zur Energiegewinnung u, A,

dürfen den fertigen Dachrand (inkl. Absturzsicherung, Brüsturig, Geländer

o.ä.) nicht überragen. Davon ausgenommen sind Sendeanlagen zur Versor-
gung mit Mobilfunk. Technische Bauteile sind auf das notwendige Minimum

zu beschränken und möglichst platzsparend anzuordnen. Rückkühlungs-

komponenten sind prioritär im Bereich der Rampen bzw. der Anlieferung

anzuordnen, Über den fertigen Dachrand hinausragende Erschliessungsan-

lagen sind nach einem einheitlichen Gesamtkonzept zu gestalten und müs-

sen um das Mass ihrer Höhe von der Fassade zurückversetzt werden,

Absturzsicherungen, Geländer und Brüstungen auf dem Dach dürfen mit ei-

ner maximalen Höhe von 1.2 m ab Oberkante der fertigen Dachkonstruktion

erstellt werden. Sie dürfen jedoch die maximale Gebäudehöhe nicht überra-
gen. Fassadenbündig platzierte Absturzsicherungen, Geländer oder Brüstun-
gen sind optisch in die Fassade zu integrieren. Werden sie von der Fassade

zurückversetzt platziert, so sind sie sorgfältig und zurückhaltend zu gestal-

ten.

Die NutzL!ng und Gestalturtg Ller Hauptdachflächen ist in $ 4

QPR (Nutzunq und Gestaltung ries Aussenraurns) qeregelt.

Die Aberkante des ferugen Dachrands entspncilt der Ge-

häudenöhe, welche baulich in Erscheinung tritt (inkl. allfäl-
I ig er Abstu rzsicheru ng e n, Gela nd er, B rust u nqen o. a..).

Für die Ermittlunq der GrenzaL)-sfa/rde /sr ole Fassadenhöhe

brs Oberkante rohe Decke rnas::get)lich ivgl. $ 52 Abs. 3

RBV).

I nf r a st r u kt u re n t u r g e rrt e i n schaf t I ! c he od e I p/ lvare ÄLr-ssen -

raumnutzunqen auf der Dachfläche gelten nicht als techni-

sche Bauteile. Sie dürierr dte nnx. Gebäudehöhe resp. Lrer]

fe rti ge n Dachr a rd u berritg en.

Zurückhaltend gestdltete Ahsturzstcherungert resp. Ge!än-

der sind z.B. fbfu gesta/fefe Üahtseilsystente, filigratte Sta'
ketenge'änr1er o.Ä.
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Marginalie

Reklameeinrichtungen 9

Reglementsbestimmung

Für die Aussenwerbung und die Reklamebeschriftung ist ein separates Re-
klamegesuch einzureichen. Alle Reklameeinrichtungen sind nach einem ein-
heitlichen Konzept zu erstellen. Sie dürfen die architektonische und aussen-
räumliche Gestaltung nicht beeinträchtigen. Für freistehende Reklametafeln,
-stelen und -fahnen sind im Umgebungsplan (Baugesuch) in Absprache mit
der Gemeinde geeignete Standorte zu definieren

Irn Ührigen sind die kommunalen Festimntungen fi)r Rekta

men zu berücksichtigen (vql. Reglement ühet die Benut-
zung von Sffentlichem und privatem Grund fiir Rek/anre-
zwecke vom 8.5,2006, revidiert an 21.5.2tJ07 uncl rlie dd-
zugehörende Verordnune vom 2-2.8..2006, re.vidiert .itl
7.2.2017).

Vogelschutz: Für grössere Verglasungen in Fenstern uncl
Türen sind die in der Richtlinie "Tipps zum Vogelschutz. Va-
gelkiller Glas" der Vogelwar te Sempach (2009.) enthalteneit
Vargaben und Massnahmen zu heachten.

Den Bauinteressenfen wird tni Rahmen des Baubewrlti.
gungsverfahrens enpfohlen, die Gestaltung, Materialisie-
rung und Farbgebung der snSspss6l't.nden Elerhente. früh-
zeitig 'mit den zuständigen Fachinstanzen rler Gemeind4
vorzubesprechen.

Kleintiere und Vögel

Gestaltung der Bauten

Gemeinderätliche
Mitsprache

10 Die Quartierplanüber.bauung ist für Kleintiere wie Amphibien, Reptilien,
Kleinsäuger etc, sicher und passierbar zu gestalten'. Kritische Bauteile - ins-
besondere Lichtschächte der Gebäude - sind mit Schutzvorrichtungen aus-
zustatten, sodass keine Kleintierfallen entstehen, Glasfassaden und ver-
glaste Bauteile sind vogelsicher zu gestalten.

11 Die Haupt- und Nebenbauten sind hinsichtlich Architektur, Material und
Farbe sorgfältig aufeinander abzustimmen, sodass ein ästhetisch anspre-
chender Gesamteindruck entsteht, Balkone sind so zu gestalten, dass sie
sich dem Hauptbau optisch unterordnen,

12 Für folgende Aspekte steht dem Gemeinderat ein Mitspracherecht zu:

a. Gestaltung, Farbgebung, Fassadengliederung sowie Mateiialisierung
der Bauten, soweit diese nach aussen in Erscheinung treten;

b, Gestaltung derAussenraumbereiche und Dächer;

c. Art, umfang und standorte von Nebenbauten und Entsorgungseinrich-
tungen;

d. Fassadensanierungen sowie spätere Umgestaltungen'und bauliche Er-
gänzungen im Aussenpereich, sofern diese die Gestaltung resp, Nut-
zung wesentlich verändern,

5Quartierplan-Reglement "Mischeli-Center", Reinach,



Marqinalie

Spätere Anderungen /
Ergänzungen der Bauten

Gliederung

Typologie Nutzung und

Gestaltung

Grundsätze Bepflanzung

und Gestaltung

Reqlementsbestimmunq

Allfällige spätere Renovationen und Anderungen von Bauten sowie nachträg-
lich ein- bzw, angebaute Gebäudeteile dürfen das Gesamtbild der Quartier-
plan-Überbauung nicht beeinträchtigen. Sie sind in ihren wesentlichen ar-

chitektonischen Merkmalen und in der Grundstruktur aufeinander abzustim-
men. Sie bedürfen eines Gesamtkonzepts analog zu $ 8 Abs, 3 QPR.

g 4 Nutzung und Gestaltung des Aussen-
raums

Die Gliederung des Aussenraumes wird durch den Quartierplan (Situation

und Schnitte, 1:500) festgelegt, Abweichungen sind möglich, sofern das Ge-

samtkonzept nicht beeinträchtigt und der ökologische Wert nicht gemindert

wird.

Für die Typologie der Nutzung und Gestaltung des Aussenraums ist die Dar-

stellung im Anhang des vorliegenden Reglements richtungsweisend.

Für die Bepflanzung und Gestaltung des Aussenraums gilt:

Bepflanzung:

a, Es sind standortgerechte, einheimische Arten zu verwenden, wobei für
Bepflanzungen auf Terrainniveau die Artenlisten des Kantons BL zu be-

rücksichtigen ist. Anpflanzüngen mit Arten, die zu den invasiven Neo-

phyten gezählt werden, sind nicht zulässig;

b. Bei bestehenden Bäumen, neuen Baumpflanzungen sowie bei Fassa-

denbegrünungen ist ein der Art und Funktion angemessenes Wurzelvo-

lumen zu gewährleisten;

c. Die ökologische Vernetzung zwischen Terrain und Dachflächen ist

durch Elemente der Fassadenbegrünung zu fördern;

Die Artenlisten für Bäume, Sträucher und Stauden vterden

durch das landwirtschafthche Zentrum Ebenrarn herausge-

'lnvasive 
Neophyten sind z. B. Nordamerikanische Gotdrute,

Sommerflieder, Robinie und Essigbaum: vgl. "schwarze

Liste" des nattonalen Daten- und Informatnnszentrutns der
Schweizer Flora (info ilora).

Schotterflächen ohne ökalogische Funktionen sind darnit

ausgeschlossen bzw. nicht zulässig.
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